
AUFGEFALLEN
Freiburg: Zustände wie im alten Rom? 
Die Freidenkenden-Vereinigung hatte im Februar gegen 
den Bischof der Diözese Lausanne, Genf und Freiburg, 
Charles Morerod, wegen Begünstigung Anzeige erstat-
tet: Obwohl er von sexuellen Übergriffen in seiner Diöze-
se gewusst habe, sei er untätig geblieben. Das Verfahren 
wurde von der Freiburger Staatsanwalt jedoch gar nicht 
erst eröffnet, weil es für eine Untersuchung «keine objek-
tiven Anhaltspunkte» gebe. 

Es gilt die Unschuldsvermutung. Als Humanist und Jurist 
ist mir das sehr wichtig. Die Rechtsstaatlichkeit ist eine der 
grössten Errungenschaften unserer Zivilisation. Sie musste 
der Kirche abgerungen werden. Erst 1965 trat in der ka-
tholischen Kirche das Recht der Person an die Stelle des 
«Rechts der Wahrheit». 

Die Geschichte um den inzwischen suspendierten Dom-
herren Paul Frochaux ist vielschichtig, grösstenteils umstrit-
ten und verstörend. Der erste Vorwurf betrifft Ereignisse 
von 1998. Betroffen war ein damals 17jähriger Organist. 
Die Angelegenheit sei durch eine Aussprache aus der Welt 
geschaffen worden. Die Vorwürfe sind verjährt. Interessant 
ist aber, dass Frochaux die Existenz eines entsprechenden 
Dossiers noch 2019 verneinte, obwohl der zuständige Bi-
schof dieses im selben Jahr «ge-
funden» und der Polizei überge-
ben hatte.

Unbestritten ist das Geständnis 
des Domherrn von 2016. Er gab 
zu, eine Affäre mit einem erwach-
senen Mann gehabt zu haben. Bi-
schof Morerod wusste also um die 
Verstösse des ihm unterstellten 
Domherren gegen kirchliche Re-
geln. Wäre es da nicht eine gute 
Idee gewesen, das Personaldos-
sier genauer anzusehen? Er han-
delte aber nicht, weil er diese Vor-
schrift eher «der Moral» zuordnete. 
Wenn ein Würdenträger kirchliche 
Vorschriften klar missachtet, wäre 
es dann nicht auch denkbar, dass 
er die profanen Regeln des Straf-
rechts nicht einhält?

Die «Groupe Sapec» ist eine Vereinigung für Opfer von 
Missbrauch in der Kirche. Der Titel ihres Berichtes von 2017 
lautet: «Die Auswahl und Ausbildung der Priesterkandida-
ten – die Besorgnisse der Groupe Sapec». Die Zustände 
im Priesterseminar seien «schlimm und beunruhigend» und 
«es ist wichtig zu unterstreichen, dass diese Punkte mit den 
Pädophilie-Problemen zusammenhängen». Die Reaktion 
war sodann typisch: «Die Leiter der beiden Priestersemina-
re drohten dem Vernehmen nach mit einer Klage, die aller-
dings bisher nicht eingereicht wurde.

Selbstverständlich können Aussenstehende nicht in die 
geheimnisumwitterten Ecken und Winkel des Bischof-
palastes hineinsehen. Daher kann es schon sein, dass 
die Freidenkenden mit ihrer Anzeige nicht ein Delikt 
auf dem Silbertablett servieren konnten, und dass des-
halb unserer Anzeige gegen Bischof Morerod keine Fol-
ge geleistet wurde. Aber offenbar hat jemand Doku-
mente verschwinden lassen. Die interne Untersuchung 
genügt nicht. Die Zeiten, da sich die Kirche selbst um 
strafrechtliche Belange kümmern durfte, sind seit dem 
18. Jahrhundert vorbei! 

Beat Moser

Die Kathedrale dominiert Freiburg.
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Momentan wird welt-
weit mit grossem Auf-
wand ein Impfstoff gegen 
das Coronavirus gesucht. 
Würde ein Impfstoff ge-
funden, wäre damit an-
gesichts weit verbreiteter 
Impfskepsis jedoch noch 
wenig gewonnen. Wäre 
es zulässig, eine Covid-
19-Impfung für obligato-
risch zu erklären?

Eine Impfung ist ein 
Grundrechtseingriff – sie tangiert die körperliche Integrität, 
möglicherweise auch die Glaubensfreiheit. Doch die meisten 
individuellen Grundrechte gelten nicht absolut – sie können 
eingeschränkt werden, wenn eine gesetzliche Grundlage für 
die Einschränkung besteht, sie im öffentlichen Interesse er-
folgt und verhältnismässig (d.h. erforderlich, geeignet und 
zumutbar) ist. (Siehe auch «Ratgeber» Seite 13)

Impfgegner bestreiten vehement, dass diese Voraussetzun-
gen je erfüllt sein können – denn sie sind überzeugt, dass 
Impfungen nicht nur unwirksam, sondern geradezu gefähr-
lich sind. Eine historische Analyse zeigt, dass die einschlägi-
gen Einwände so alt sind wie die erste Impfung gegen Po-
cken. Oft ist die Ablehnung religiös begründet, teilweise 
vermischt mit kruden Verschwörungstheorien.

Bemerkenswert ist auch, wie salonfähig es selbst in aufge-
klärten Kreisen ist, die Ergebnisse der Impfforschung in Fra-
ge zu stellen – auf eine Weise, die beispielweise im Zusam-
menhang mit Klimafragen völlig inakzeptabel wäre. So wird 
etwa die zentrale Rolle der Pharmaindustrie in der Forschung 
kritisiert. Hier bestehen – wie in anderen Gebieten – durch-
aus Interessenskonflikte. Diese müssen überwacht werden, 
sie rechtfertigen aber keineswegs die Diskreditierung eines 
gesamten Forschungsfeldes.

Impfungen sind nicht risikofrei. Sie sind aber ein rationales, 
bewährtes und vor allem solidarisches Mittel, sich selbst und 
andere zu schützen. In Ausnahmesituation kann ein Obliga-
torium deshalb gerechtfertigt sein.

*Assistenzprofessor für Öffentliches Recht und Völkerrecht Uni Zürich

Gegen Masern wurde in 
Deutschland eine Imp-
fung gesetzlich verpflich-
tend eingeführt. Und so-
bald es eine Impfung 
gegen das neue Corona-
Virus gibt, wird vermut-
lich wieder eine Debatte 
um die Einführung einer 
Impfpflicht geführt. 

Ethisch spricht gegen 
eine Impflicht: Die Sterb-
lichkeit an Masern be-

trägt 0,01- 0,1 %. Bei Pocken lag sie bei 30 %. Diese rela-
tiv geringe Sterblichkeit rechtfertigt ethisch keine Impflicht.

Eine Impflicht hat keine positiven Auswirkungen auf die 
Durchimpfungsraten: Vergleicht man die Durchimpfungs-
raten in Deutschland mit dem Mittelwert derjenigen acht 
EU-Staaten, in denen schon länger eine Impfpflicht gilt, 
muss eine positive Auswirkung auf eine höhere Durchimp-
fungsrate angezweifelt werden. Bei der ersten Masernimp-
fung lag sie 2017 2 % höher. 97 % der Eltern in Deutschland 
entscheiden sich seit Jahren freiwillig für die erste Masern-
impfung. Die zweite Masernimpfung bewirkt nur bei denje-
nigen einen Schutzeffekt, bei denen die erste Masernimp-
fung nicht gewirkt hat. 95 % der Kinder, die nur die erste 
Masernimpfung erhalten, sind schon sicher vor Masern ge-
schützt. Trotzdem betrug auch hier der Unterschied 2017 
weniger als 1 %. 

Eine Impflicht hat keine positiven Auswirkungen auf die Er-
krankungshäufigkeit: Es gab beachtenswerte Masernaus-
brüche auch in Ländern mit einer Impfpflicht. Ein Zusam-
menhang zwischen Impfpflicht und Masernhäufigkeit ist 
deshalb zweifelhaft.  

Jede Impfung greift in die Grundrechte ein: Das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit. Jede Impfung an Kindern zu-
sätzlich in das Pflege- und Erziehungsrecht der Eltern. 

Die Masernimpfung, die auf individualmedizinischer Ebene 
hochwirksam ist, führt nicht zwangsläufig zu den erhofften 
Effekten im Bevölkerungsmassstab.

*Ärztin und ehem. Mitglied des Deutschen Ethikrats
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Impfung und Impfzwang: persönliche Freiheit
oder Schutz der öffentlichen Gesundheit?  
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